
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/7/12 5Ob145/65,
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1965

Norm

ABGB §364c C2

ABGB §1073

ABGB §1095

Rechtssatz

Haben Eheleute vor Einverleibung eines gegenseitigen Belastungsverbotes der Eintragung des Bestand- und

Vorkaufsrechtes eines Dritten zugestimmt, so können sie dessen Eintragung nicht durch die nachträgliche Einräumung

eines gegenseitigen Belastungsverbotes verhindern.
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